
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Vorlage � öffentlich
� nichtöffentlich Vorlage-Nr.:

Der Bürgermeister
Fachbereich:

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss
� Finanzausschuss
� Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
� Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
� Bühnenausschuss
� Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

zur Unterrichtung an: � PersonalratDatum:
zum Beschluss an: � Hauptausschuss

� Stadtverordnetenversammlung

Betreff: 1. Aufhebung des Beschlusses Nr. 102/05/04 über die 9. Änderung der Hauptsatzung
              2. Änderung des Beschlusses Nr. 05/01/03 – Bildung weiterer Ausschüsse
              3. Neufassung der Hauptsatzung

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr. 102/05/04 vom
31.03.2004 über die 9. Änderung der Hauptsatzung.

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. Änderung des Beschlusses  Nr. 05/01/03 vom
     20.11.2003 über die Bildung weiterer Ausschüsse der  Stadtverordnetenversammlung der Stadt
     Schwedt/Oder.

      Die Überschrift des Absatzes a) erhält folgende Fassung:

a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 6 Stadtverordneten

3. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, eine Neufassung der
      Hauptsatzung bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:
� keine � im Verwaltungshaushalt � im Vermögenshaushalt
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt.
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr:

� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
� Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:
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Begründung:
Am 31.03.2004 fasste die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss über die 9. Änderung der
Hauptsatzung mit dem Inhalt, die Bezeichnung des Finanzausschusses zu erweitern und ihn nunmehr
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss zu nennen.

Bei diesem Beschluss wurde nicht beachtet, dass die Regelungen, welche Ausschüsse  mit welchen
Aufgaben die SVV haben soll, nicht mehr Gegenstand der Hauptsatzung sind.

Eine Ausnahme bildet der Hauptausschuss.
Mit der 7. Änderung der Hauptsatzung vom 20.11.2003 wurde § 13 der Hauptsatzung neu gefasst.
Er trifft seither nur noch Bestimmungen  zum Hauptausschuss.
Mit der 7. Änderung wurden auch Bestimmungen allgemeingültiger Art über Ausschüsse in §12 der
Hauptsatzung getroffen.

Gleichzeitig mit der 7. Änderung der Hauptsatzung fasste die SVV den gesonderten Beschluss
Nr. 5/01/03 darüber, welche ständigen Ausschüsse mit welchen Aufgaben die SVV bildet.
Aus diesem Beschluss gehen die Bezeichnung Finanzausschuss und die Aufgaben des
Finanzausschusses hervor.
Eine Änderung der Bezeichnung und/oder der Aufgaben sowohl des Finanzausschusses als auch der
anderen Ausschüsse (außer des Hauptausschusses) bedürfen insofern lediglich einer Änderung  des
Beschlusses Nr. 5/01/03 vom 20.11.2003.
Eine Änderung der Hauptsatzung war nicht erforderlich und passte, so wie beschlossen, auch nicht mit
dem Text der gültigen Hauptsatzung zusammen.

Eine Neufassung der Hauptsatzung sollte erarbeitet werden, um den Umgang mit den beschlossenen
Änderungen zu erleichtern.


